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NOTIZEN1 [VON BEAT KASPAR ZURLAUBEN] ÜBER DIE SITZUNG DES [ ZU¬
GER] STADT- UND AMTSRATES VOM 22 . APRIL 1667

"Jm heütigenn Stat unndt Amht Rhat ist vohrgebracht wordten , dass H.

Amman Stathalter undt Rhät [ der Stadt Zug ?] , dem [ Salzhändler von Win¬

terthur , Melchior ] Steiner Ein ohrtss Stin £ Ertheilt habendt , Jhne



ohngeachtet des . . . abscheidts [ der am 6 . Februar 1667 in Baden begon-
• . 3

nenen gememeidg . Tagsatzung ] Wegen dess Salzes Zue Defendieren . Sa¬

chen , die für Einen gantzen [ Stadt - und Amts - ?JRhat gehört hetendt . ”
"N. *“ habendi da >Un den [Satzdinekion . Haiti ] Ke . Zle . fi vohn Lucexn vexkZeJneM

undt Jit Jm RahX . . . vohfigebfiacht wofvden Zucefin. hatti 4eA[fi?] emp̂ ulnjden rnn Jdii
thon heXte , wehfie ei ZeUTJd 4".

l)

2 )

3)

4)

s . Zurlaubiana AH 110/74 Anm. 1 . Vorliegende Notizen hat Beat Kaspar
Zurlauben für seinen Vater , den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat Jakob I.
Zurlauben , niedergeschrieben.
Beachte , dass unter dem 22 . April über das nachfolgende Geschäft nichts
in StA ZG Stadt - und Amtsratsprotokolle Bd . 6 verzeichnet ist , wohl aber
unter dem 9 . Mai , s . ebenda 64 . Hier wird der untengenannte Melchior
Steiner bereits als in Basel wohnhaft bezeichnet , s . Zurlaubiana AH 6/46
Pt . 3.
Das Ganze ist in folgendem Zusammenhang zu sehen : Sowohl Luzern als auch
Zürich beabsichtigten , sich aus der Abhängigkeit der privaten Salzhänd¬
ler , insbesondere von Melchior Steiner , zu lösen . Zug , wo insbesondere
Beat Jakob I . Zurlauben am Salzhandel interessiert war , hatte mit Stei¬
ner bereits einen Zweijahresvertrag um hallisches und burgundisches,
d . h . aus der Freigrafschaft stammendes Salz abgeschlossen , s . ebenda
AH 83/84 insbes . Anm. 2.
s . EA VI 1 , 699 (Nr . 453 ) spez . 702 h . Stadt und Amt Zug war an dieser
Tagsatzung u . a . auch durch Beat Jakob I . Zurlauben vertreten.
Da die Schlusspassage der Nota zum Teil schwer leserlich ist , wird diese
hier in Fotokopie wiedergegeben

-  AH 110 , 158 vNota von Beat Jakob I . Zurlauben
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